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in der Fassion angegeben wird . Den für jedes solche Individuum entfallenden Steuerbetrag hat immer der Dienst¬
oder Arbeitgeber zugleich mit seiner eigenen Classensteuer zu berichtigen , wobey ihm jedoch der Regreß an das
Individuum unbenommen bleibt . ^ - " -.
^ 10 ) Wenn bey Eheleuten der eine Theil keine der Classensteuer unterliegenden Einkünfte genießt , so ,st sol¬
ches in der Fassion des andern Theris ausdrücklich anzugeben . Hat jeder -Therl für sich ein abgesondertes Einkorn»
mess , so ist es nicht verwehrt , den Betrag desselben auch abgesondert zu fatiren . - , ^ .

il ) Vormünder und Curatoren sind unter eigener Haftung verpflichtet s für rhre Mündel und Curanden
Classensteuer - Fassionen abzugeben . ^ ^ . . . . -

12 ) Die Einkünfte sind in C . M . zu fatiren . Ist keme Wahrung angegeben , so wird das fatirte Einkommen
bey Aufrechnung der Classensteuer ohne weiters als C . M . angenommen.

13 ) Das bloße Anerbiethen , den vorjährigen Steuerbetrag entrichten zu wollen , oder die bloße Angabe,
es habe sich in dem Stande des Einkommens nichts geändert , ist nicht zulässig , sondern es soll ;edes ^zahr ein
bestimmter Betrag der Einkünfte auf die angegebene Art fatirt werden . , . . . .

14 ) Hat Jemand in einem andern Hause , als wo er wohnt , seine Fasson ' ereits abgegeben , wird seine
Classensteuer anderswo bezahlt , oder wohnt der Ergenthümer oder Besorger des Hauses anderswo , so ist solcher
ausdrücklich zu bemerken , und der Ort mit Haus -Nummer anzugeben . ( Wiener Zeitung 1627 , Amtsblatt Nr . 298 .)

Gerichtsferien.
5. Vom Fronleichnamstage bis an den folgenden Don¬

nerstag.
Bey Berggerichten nur an den Sonn - und gebothenen Feyer«

- tagen , und den öffentlichen Bethtagen.

1. An den Sonn - und gebothenen Feyertagen.
2. Vom Weihnachtstage bis an den Tag heil . 5 Könige.
3. Vom Palmsonntage bis an den Ostermontag.
4 . An den 5 Bethtagen in der Kreuzwoche.

N 0 r m a t a g e,
an welchen alle Schauspiele , Tänze , öffentliche Belustigungen rc. in den k. k. Staaten unterlagt sind.

Aschermittwoch.
19 . Febr . ( Joseph des II . Sterbetag .)
28 . Febr . ( Leopold des II . Sterbetag .)
Maria Verkündigung.
Vom Palmsonntage bis einschließig Ostersonntag.
Pfingstsonntag.
Fronleichnamstag.
Maria Geburt.

Leopoldstag im Erzherzogthume Oesterreich.
Vom 22 . bis 26 . Decemder.

Zm lombardisch -venezianischen Königreiche führen die Al-
manache noch auf:

7. April . ( Sterbetag der Kaiserin « Maria Ludovica .)
12. April . ( Sterbetag der Kaiserin » Maria Theresia .)
14. May . ( Sterbetag der Kaiserin « Ludovica , Mutter Sr.

Majestät des Kaisers .)

Anmerkung,  Das sogenannte tempus sacrum vom Advent bis zum Feste der h. 3 Könige einschließig und vom An¬
fänge der Fasten bis zum 1. Sonntage nach Ostern muß strenge gehalten werden . Weder Balle , noch Tanzmusiken haben an
allen gebothenen Fasttagen , «IS Quatembertagen , an den strengen Vigrlren vor den höchsten Festtagen des ^ ahr « , und
an den Freytagen und Samstagen Statt zu finden . Bälle mit Masken und Redouien ^ »cken
Residenz und in den Provinzial -Hauptstädten , und nur vom 7. Januar brS ernschließrg Fasch,ngdrenstag , und nur aus
nahmSweise und mit besonderer Erlaubniß in einer oder der andern großen Stadt , an einem oder dem andern Tage
außer jener Zeit Statt finden . Tanzmusik , und sowohl öffentliche als Prrvatballe bleiben untersagt : ^ 1, der ganzen Ad-
venlzeit und in den darauf folgenden Wochen bis einschließig h. 3 Könige ; m der ganzen Fastenzeit und der darauf
folgenden Woche biS einschließig den 1. Sonntag nach Ostern , an allen kirchlichen Fasttagen , und an den Frei tagen
und Samstagen deS ganzen ZahrS . — Tanzmusiken und Schauspiele dürfen nur eure Stunde nach geendigtem nach¬
mittägigen Gottesdienste beginnen ; jene dürfen an den Vorabenden der Frevtage , der Festtage und gebo henen Fever-
tage nicht über 12 Uhr Mitternacht dauern . Wie lange sich ihre Dauer außer diesen T̂ sen erstrecken dürfe , wud voi.
der betreffenden Obrigkeit besonders bestimmt , und in dem hierzu ausgefertrgten Erlaubnißscheme ausgedruckt.

' Innerer Werth des verarbeiteten Goldes und Silbers.
Eine Mark reinen Goldes  oder 16 Loth *) kosten 366 fl. 54  kr . C . M . ( im Handel , nicht im Münz-

Ernlösungsamte ) , also das Loth 22 fl. 55 § kr. Jede Mark enthält 24 Karat , jeder Karat 12 Grau . Der Karat
ailt also ^15  fl . kr. und jeder Grän 1 fl. 16 ; kr. Nun ist aber das Gold bey uns immer mit Kupfer legnt,
und darnach unterscheidet man es in 23  karatiges , 22 karatiges rc. , jenachdem u .iter 24 Karat des Ganzen nu^

' « )HMark ist zwar etwas schwerer als 16 Loth des Wiener HandelSgewichteS , nobmlich um 149 Nichtpfenmge
oder fast ^ , was aber bey kleineren Quantitäten nicht in besonder » Anlchlag gebracht wnd .̂ ^
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23 oder- 22 Karat reines Gold , und r oder 2 Karat Kupfer enthalten sind. Hier werden also nur so viel Karat
bezahlt , als wirkliches Gold in der Mark vorhanden ist , da das Kupfer bey alter Waare und bey Bruchgold nicht
rn Anschlag gebracht wird . Zn den teurschen und ungarischen Provinzen des österr. Staates sind dreyerley Le-
girungsarten für die Goldarbeiten vorgeschrieben, die feinste oder Nr . 3 hält i3 Karat 5 Grän fein Gold in der
Mark , das übrige Kupfer ; Mittelgold oder Nr . 2 hält 13 Karat 1 Grän fein Gold in der Mark , das übrige
Kupfer ; das ordinäre oder Nr . i hält bloß 7 Karat 10 Grän fein Gold in der Mark . Es gilt also die Mark
Nr . 3 nach innerm Werthe ( ohne Kupferzusatz) „ „ „ „ „ „ 281 ff. 3- Z U." 2 „ „ „ ,, ,, ,, „ „ „ ,, „ „ 200 „ —H,,
„ * -, ^ ^ -- ,, ,, -- ,, 110 ,, 45 4

Das Gewicht der meisten Geräthe und Galanteriewaaren aus Gold wird im gemeinen Leben' nach der Du-
catenjchwere bestimmt. Auf eine Mark gehen 805 Ducaten , und jeder Ducaten zerfällt in 60 Gran . Vom ganz
feinen oder 24karatrgen Golde gilt also die Ducatenfchwere „ „ „ „ 4 fl. 33 Z kr.

" " " " " " -- " " » » ^ „ 30 „
" " -' " -- -- " -- » -, 2 „ 30 „
-« » 7- , , -, , , „ -, „ „ 1 ZO

Eine alte Dose , welche 20 Ducaten Nr . 2 wiegt , gilt daher in runder Summe , ohne Arbeitslohn , wofür
;n der Regel nichts mehr bezahlt wird , 50 fl. C. M . x .

Die Mark reinen Silbers  gilt im Handel 24 fl. 12 kr. , folglich das Loth 1 fl. 304 kr. Will man
nun eine Mark I3loth -gen Silbers kaufen , wobey die Legirung nicht eingerechnet wird , so darf man eine ganze
Mark nur 13 Loth schwer annehmen , weil 3 Loth Kupfer dabey sind , also die Mark nicht theurer bezahlen , als
mir 19 fl. 39Z kr. Das Loth i3lörhigen -Silbers gilt daher nicht mehr als r fl. i3S kr. s / ,

Im lombardisch-venezianischen Königreiche ist eine andere Legirung des Goldes und Silbers eingefübrt
Beym Golde  hat man ebenfalls dreyerley Feinheitsgrade , nahmentlich : 1) 0 . 020 fein , d. i zu 22

; Karat , mit ^ Kupferzusah ; 2) 0. 640 fein , d. i. 20 Z- Karat , mit ^ Kupferzusatz , Z) 0. 75o
fein , l. 13 Karat , mit 6 Karat oder ^ Mark Kupferzusatz. Die sonstigen Venezianer Ketten aus der Stadt
Venedig selbst waren 0. 906 fern und hatten daher unter L000 Theilen nur 94 Theile Kupfer

Beym Silber  sind daselbst zwey gesetzliche LegLrungen: 1) 0. 950 fein , d. i. 11 Deniers 9 ^ Grains
mit H- Kupferzufatz , s ) 0. 800 fein , d. i. 9 DenierS r/ . ^ Grains mit Z- Kupferzusatz ^ '

Geldwesen in den k. k. Staaten.

^ p Goldmünzen,  welche gesetzlichen Umlauf haben. K. K. österr. und Kremnißer einfache Ducaten 4 fl.
o0 n . , doppe.te 9 fl. , niederländische ganze Souverainsd 'or 13 fl. 20 kr. , halbe 6 fl. 40 kr. , alte holländische
Ducaten gerändert und vollwichtig 4 fl. 30 kr. C. M . youanolicys

vorstehenden Geldsorten nach dem ordinären 60 Grän schweren Ducaten - Gewichte ist: der
einfache Ducaten , so wre der alte Holländer zu 4 ^ fl. - 60 Grän . Doppelducaten 120 Grän . Gan ir Souve-

^ ^ ducaten 35 - Grän . Alle diese Goldmünzen müssen vollwichtig seyn. Als
dre k. k. bsterr. und Kremnitzer einfachen und doppelten Ducaten , dann die k. k. österr.

nreüerlan^. ganzen und halben Souveramsd 'or angenommen , wenn in der Abwägung mit einem dem Goldstücke
augchangten Ducaterrgran das bestimmte Gewicht nicht vorschlägt , mithin wenigstens mstehet ; bey dm angIhr-
reu a^ ur Hollanoei - Ducaten aber , wenn sie gerändert sind, und in der Abwägung mit einem dem Goldstücke anae-
b- ng,--. Ducat -ngrän d. « Goldstück oorschlüg. . Ungswichtigs Goldmünze .. « srL b«
" ' ^ ' ^ 7,7 ' " 7n '- , ^ R - «-na . angenommen u?rd b°h- L ". " '
, K. osteir. und andere nach dem Conventions - Fuß ausgemünzte Speciestbaler 2 fl ,

s s »' '-,' - ü . , halbe Kopfstücks oder Zehner r0 kr. , alte Siebener 6 kr. , dann Fünfer und
- ' - l ' halbe Kronen , ff. S k. . , Vier .e/-Kronen SS kr

frantoffsch - o ^ ran ' -nüücke . k ? E ^ ^ kr. , italienische ro Ar -stnck- 7 " > - S kr- ,

45i kr. / spanifthe Matten oder 7 Mai,ander ganze Scudi l fl.ben ossenttickhen6 ^ .7 ^ Geschädigte^und befchnrttene Münzen werden
und Einlösungsämtern gegen den festgesetzten

dsy öffentlichen Eaffen nicht angenommen , sondern von dm Münz
Preis übernommen. ^

vom Novenüoer ist der öss-rn ^ a r d i , ch -venezianischen Königreiche.  Nach dem Patente
der Münzen im lon,b K" ' 4 ' § uß als Grundlage zur Ausprägung und Werthsbestimmung

Mauz . » ,m lomb. ° °n-j . KoNtgr°tche b-sttmmr . und zum Behufs der Anwendung dissss Mnnzfuß -S auf das
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